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Verbot und Deklaration von Inhaltsstoffen in Erzeugnissen, 
Bauteilen, Werkstoffen und Stoffzubereitungen

1   Anwendungsbereich

Diese Vorschrift gilt für alle Erzeugnisse, Bauteile, Werkstoffe und Stoffzubereitungen, die in unser 
Produkt gelangen.

2   Verbot und Deklaration von Inhaltsstoffen

Die Stoffbeschränkungen und Nennungen folgender Regelwerke sind einzuhalten:

2.1 Die “Global Automotive Declarable Substance List (GADSL) Version 3.0 (2007--01--17)”
(Deutsche Fassung: VDA 232-101) sowie die Tabelle 1 (zusätzlich und abweichend) gilt in
allen Unternehmensbereichen, auch für die Unternehmensbreiche außerhalb der
Automobilindustrie.

Link: http://www.gadsl.org

Ausnahme: Regelungen in der GADSL, die ausschließlich durch die EU-Altfahrzeugrichtlinie
(2000/53/EG, ELV) (Verbote für Hg, Cd, Cr6, Pb) begründet sind, gelten nur für Lieferungen
an die Kraftfahrzeug-Unternehmensbereiche (UBK).

2.2 EU--Richtlinie ”Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro-
und Elektronikgeräten”, (2002/95/EG, EU-RoHS, in der jeweils gültigen Fassung).

Link: http://europa.eu.int/comm/environment/waste/weee_index.htm

Stoffbeschränkungen gemäß EU-RoHS sind für alle Erzeugnisse, Bauteile, Werkstoffe und
Stoffzubereitungen, die in den Geltungsbereich der EU-RoHS fallen, weltweit gültig.
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2.3 Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. 
Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer 
Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Chemikalienagentur, zur Änderung der 
Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der 
Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie 
der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission (in 
der jeweils gültigen Fassung)

Link: http://www.reach-helpdesk.de/de/Verordnung/REACH.html

2.4 Aufgrund der Belieferung diverser Automobil-Zulieferer sind wir verpflichtet die im 
Automobilbereich allgemein anerkannte Boschnorm N 2580-1 einzuhalten. 
Diese Verpflichtung geben wir auch an unsere Lieferanten zur Einhaltung weiter. 
Die Bosch-Norm finden Sie im Bosch Portal - Einkauf und Logistik
http://purchasing.bosch.com/de/start/Allgemeines/Download/index.htm
und direkt unter folgendem Link :
http://purchasing.bosch.com/download/Bosch_Norm_N_2580.zip

Mitgeltende Unterlagen

GADSL
EU-RoHS


